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VORLAGEN Nr. 0061/2017  Jever, 19.01.2017 
 

Sitzung/Gremium am:  

 

Ausschuss für Umwelt,  Abfall und Landwirtschaft 16.01.2017 Umlaufbeschluss 

Kreisausschuss des Landkreises Friesland 15.02.2017 nicht öffentlich 

Kreistag des Landkreises Friesland 22.02.2017 öffentlich 

 
 
Bezeichnung des Beratungsgegenstandes: 
Änderung der Abfallgebührensatzung; 7. Satzung zur Änderung der 
Abfallgebührensatzung vom 30.10.20106. -Schriftliches 
Umlaufbeschlussverfahren- 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die 7. Änderungssatzung zur Änderung der Abfallgebührensatzung mit Wirkung zum 
01.03.2017 wird beschlossen.  
 

Finanzielle Auswirkungen:       Ja    x   Nein 

Gesamtkosten der 
Maßnahmen (ohne 
Folgekosten) 

Direkte jährliche 
Folgekosten 

 Finanzierung: 

  Eigenanteil                objektbezogene Einnahmen 

Sonstige einmalige oder 
jährliche laufende 
Haushaltsauswirkungen 

€ XXXXx € XXXX € XXXX € XXXX € XXXX 

Erfolgte Veranschlagung:      Ja, mit €           Nein  

im   Ergebnishaushalt    Finanzhaushalt    Produkt- bzw. Investitionsobjekt: XXXX 

Vorlage betrifft die demografische Entwicklung:            ja             nein 

Falls ja, in welcher Art: XXXX 

Vorlage bezieht sich auf 

XXXX 

MEZ     Nr. XXXX 
Titel: 

HSP     Nr  XXXXXX 
Titel: 

 
 
 
 
Sachbearbeiter/in                Fachbereichsleiter/in 

Sichtvermerke: 
 
 

  Abteilungsleiter/in               Kämmerei                              Landrat 

Abstimmungsergebnis: 

Fachausschuss einstimmig   Ja: Nein: Enth.: Kts. gen.:    abw.  Beschl.     

Kreisausschuss einstimmig   Ja: Nein: Enth.: Kts. gen.:    abw.  Beschl.     

Kreistag einstimmig   Ja: Nein: Enth.: Kts. gen.:    abw.  Beschl.     
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Begründung: 
 
Am 19.10.2016 wurde durch den Kreistag die 6. Satzung zur Änderung der 
Abfallgebührensatzung beschlossen. Dies war notwendig geworden, da die 
Gebührenkalkulation eine Senkung der Grundgebühr und der Volumensätze zur 
Folge hatte. Die Städte und Gemeinden haben die entsprechenden geringeren 
Gebührensätze bei den Jahresbescheiden für 2017 entsprechend berücksichtigt.  
 
Darüber hinaus gibt es noch einen „Einzelfallparagraphen“ (§ 3 Abs. 5 der 
Abfallgebührensatzung). Danach können Sonderleerungen beantragt werden, die 
nach abzufahrendem Volumen in Litern berechnet werden. Dies sind bis dato 
ausschließlich 1,1er Container (Müllgroßbehälter mit einem Volumen von 1.100 
Litern) von Gaststätten in den Feriengebieten in den Oster- und Sommerferien (ca. 
20 Leerungen im Jahr). 
 
Auch hier muss eine entsprechende Senkung erfolgen. Die Kalkulation ergab eine 
Änderung der Volumensätze von 0,04 € (ohne Biotonne/Eigenkompostierer) / 0,05 € 
(Regelentsorgung) auf 0,03 € / 0,04 € je Liter. Insgesamt kostet eine Sonderleerung 
dieser Container dann 85,55 € (alt: 96,55 €) ohne Biotonne und 96,55 €  (alt: 107,55 
€) mit Biotonne. 
 
Damit der Landkreis Friesland  auf Grundlage der Satzung die Sonderleerungen mit 
den entsprechenden geringeren Sätzen abrechnen kann, muss die Satzung 
entsprechend angepasst werden.  
 
Die  Senkung als solche und die Gebührenkalkulation wurde durch den Ausschuss 
für Umwelt, Abfall und Landwirtschaft bereits am 07.09.2016 beschlossen, jedoch 
nicht die Anpassung der Sätze für die genannten Sonderleerungen.  
 
Da es derzeit keine weiteren Tagesordnungspunkte für diesen Ausschuss gibt, wird 
gebeten, das Votum über einen Umlaufbeschluss herbeizuführen. Das Verfahren ist 
mit dem Ausschussvorsitzenden abgestimmt.  
 
 
Anlage: 
 
7. Satzung zur Änderung der Satzung des Landkreises Friesland über die Erhebung 
von Gebühren für die Abfallentsorgung (Abfallgebührensatzung) 
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